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Filmmaterial-Versicherung 
  
Versicherte Gegenstände 
  
Die verwendeten Bild-, Ton- und Datenträger der Produktion 
  
Versicherungsumfang 
  
Das im Vertrag genannte Bild- und Tonmaterial und die genannten Datenträger sind 
• während der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung und des Transportes 
• als fertige Bild-, Ton- und Datenträger 
• als Vorführkopien 
versichert. 
  
Versicherte Gefahren 
  
Der Versicherer ersetzt Beschädigungen, Zerstörung und Abhandenkommen der versicherten Gegenstände 
als Folge aller unvorhergesehenen Gefahren zu Wasser, zu Lande und in der Luft. 
Insbesondere sind Schäden an Negativen in der Herstellung versichert: 
  
• die sich durch Fehler oder Störungen an oder in der Kamera vor oder während der Filmaufnahmen 
ereignen, 
  
• Verblitzungsschäden 
  
• Schäden durch eine fehlerhafte Entwicklung oder Bearbeitung des Negativs in der Kopieranstalt 
  
Versicherungssumme 
  
Gesamtherstellungskosten ohne MwSt., Reserve und Rechte, Sonderpositionen wie z.B. Handlungskosten 
und Gewinn können gesondert vereinbart werden. 
  
Vertragsgrundlagen 
  
Die Allgemeinen Bedingungen für die Filmversicherungen (AVB Film 1998) 
Die Besonderen Versicherungsbedingungen für die Filmmaterialversicherung 
(BVB Material-Ausfall 1998) 
 








  
 


Versicherungsumfang Der Versicherer leistet Entschädigung für den Todesfall und 
Invaliditätsfall sowie für Bergungskosten in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme, wenn der Versicherte während der Wirksamkeit 
des Vertrages unfreiwillig eine von außen auf seinen Körper einwirkende 
Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
Versicherungsschutz wird während der Dreharbeiten mit Einschluss der 
direkten Wege zu den Drehorten und zurück geboten. 


  
 


Versicherte Personen Die zu versichernden Personen sind vor Drehbeginn schriftlich unter 
Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Tätigkeit der Zurich zu 
melden  
 
Die versicherten Personen sind zwischen 16 und 65 Jahre alt. Es handelt 
sich um eine Gruppe von mindestens 3 Personen. 
 


    
  
  
  


 
Versicherungssumme Todesfall 


Invaliditätsfall 
Vollinvalidität 
Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld 
Bergungskosten 


50.000, -- EUR 
125.000, -- EUR 
375.000, -- EUR 


15, -- EUR 
5.000, -- EUR 


  
 


Vertragsgrundlagen Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Unfallversicherung (AUB 
2004) [AUB 2004 0405 /Neu]; Zusatzbedingungen für die Gruppenunfall 
[212530052 0411] 
Als weitere Vertragsgrundlage gilt die beiliegende Bestätigung über den 
Erhalt von Vertragsgrundlagen und der Information zum Recht auf 
Widerruf. 
 
Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit 
progressiver Invaliditätsstaffel (300%) (U166) 
§7 I. der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2004) wird 
wie folgt erweitert: 
 
Führt ein Unfall ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen (§ 8 
AUB 2004) nach den Bemessungsgrundsätzen der Nummern (2) und (3) 
zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit, werden der Berechnung der Invaliditätsleistung 
folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt: 
 
a) Für den 25% nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im 


Versicherungsschein festgelegte Invaliditätsfallsumme, 
b) für den 25%, aber nicht 50%, übersteigenden Teil des 


Invaliditätsgrades die dreifache Invaliditätsfallsumme 
c) für den 50% übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die vierfache 


Invaliditätsfallsumme. 
 
Besondere Bedingungen für den Einschluss von Bergungskosten in 
die Allgemeine Unfallversicherung (U170) 
 
1. Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsvertrag fallenden 


Unfall erlitten, ersetzt der Versicherer bis zur Höhe des im 







Versicherungsschein festgelegten Betrages die entstandenen 
notwendigen Kosten für: 


 
a) Such- Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder 


privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür 
üblicherweise Gebühren berechnet werden, 


b) Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder zu einer 
Spezialklinik, soweit medizinisch notwendig und ärztlich verordnet, 


c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem ständigen 
Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnungen 
zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren, 


d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfall. 
 
2. Hat der Versicherte für Kosten nach 1.a) einzustehen, obwohl er 


keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher aber unmittelbar drohte oder 
nach den konkreten Umständen zu vermuten war, ist der Versicherer 
ebenfalls ersatzpflichtig. 


 
 
3. Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann der 


Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen der 
restlichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer 
Ersatzpflichtiger seine Leistungspflicht, kann sich der 
Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer halten. 


 
4. Bestehen bei unserer Gesellschaft für die Versicherten mehrere 


Unfallversicherungen, können mitversicherte Bergungskosten nur 
aus einem dieser Verträge verlangt werden. 


 
Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den 
Kostenersatz nimmt an einer für andere Leistungsarten vereinbarten 
planmäßigen Erhöhung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) nicht teil. 


  
 


Allgemeine 
Kumulklausel 


a) Werden mehrere versicherte Personen von dem gleichen 
Schadenereignis betroffen und überschreiten die 
Versicherungsleistungen aus dem Vertrag für diese Personen 
insgesamt 7.500.000,-- EUR, so gilt dieser Betrag als gemeinsame 
Höchstversicherungssumme für alle Versicherten, die von dem 
gleichen Schadenereignis betroffen wurden, und die für die 
Einzelperson vereinbarten Versicherungssummen ermäßigen sich im 
entsprechenden Verhältnis. 


 
b) Sofern für eine der versicherten Personen eine anderweitige 


Unfallversicherung bei der Zurich  Versicherung AG besteht, ist die 
Höchstentschädigung aus allen Verträgen für die einzelne Person auf 
1.000.000,-- EUR begrenzt. 


  
 


Besondere 
Vereinbarungen 


Die versicherten Personen sind zwischen 16 und 65 Jahre alt. Es handelt 
sich um eine Gruppe von mindestens 3 Personen. 


  
 








Model-Ausfall-Versicherung 


Gegenstand und Umfang der Versicherung 


Der dauernde oder zeitweilige Ausfall von Fotomodellen oder sonstigen versicherten 
Personen durch 


Krankheit, Unfall, Tod, sofern hierdurch in der Herstellung der Fotoaufnahmen Störungen 
oder Unterbrechungen 


verursacht werden oder die Fertigstellung der Aufnahmen unmöglich gemacht wird und 
sofern der 


versicherten Firma aus einem dieser Ereignisse ein materieller Schaden erwächst. 


Ersetzt werden: 


• Die aufgewendeten Mehrkosten bei Unterbrechung oder Störung der Aufnahmeherstellung 


• Die aufgewendeten oder noch aufzuwendenden Gesamtherstellungskosten bei nicht 
möglicher Fertigstellung 


der Aufnahmen abzüglich der nicht mitversicherten Position 


Versicherbare Personen 


Models, Fotografen usw. zwischen 16 und 65 Jahren; 


(für Personen unter 16 Jahren gelten besondere Vereinbarungen) 


Versicherungssumme 


Gesamtherstellungskosten inklusive Honorare, Reisekosten, Nebenkosten usw. 


Gesundheitsprüfung 


Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung: 


• bei Personen über 50 Jahre oder 


• Gesamtherstellungskosten über EUR 250.000,-- 


In allen anderen Fällen: 


• Gesundheitsselbsterklärung der versicherten Personen 


Vertragsgrundlagen (jeweils gültige Fassung/en) 


Besondere Bedingungen für die Personenausfall-Versicherung 


Ärztliche Bescheinigung bzw. Gesundheitsselbsterklärung der versicherten Personen 








Sach – Ausfall – Versicherung  


Versichert sind Kosten, die der versicherten Filmproduktion aus 


dem zeitweisen oder dauernden Ausfall von im Versicherungsvertrag 


genannten Räumen, Requisiten, der Aufnahmetechnik 


und sonstigen zur Produktion verwendeten Sachen entstehen. 


 


Umfang der Versicherung 


Eine Entschädigung wird geleistet, wenn die versicherte 


Filmproduktion durch unvorhergesehen eingetretene 


Beschädigungen, Zerstörungen oder Abhandenkommen von zur 


Produktion verwendeten Sachen abgebrochen oder unterbrochen 


werden muss. Unvorhergesehen sind solche Schäden, die der 


Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder 


rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem für die ausgeübte 


Tätigkeit erforderlichen Fachwissen ohne grobe Fahrlässigkeit 


hätten vorhersehen können. 


 


Bei vorübergehenden Unterbrechungen werden die 


notwendigen, durch Vorlage von Belegen nachzuweisenden 


Mehrkosten ersetzt. 


 


Bei Abbruch der Filmproduktion werden die bis zu dem 


Zeitpunkt nachweislich entstandenen Aufwendungen zuzüglich 


der aufgrund bestehender Verpflichtungen noch aufzuwendenden 


Beträge ersetzt. 





